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Die Krux mit der nicht strafbaren Konsum-Vorbereitung 
 

Artikel 19b, Betäubungsmittelgesetz: Wer nur eine geringfügige Menge eines Betäubungsmittels für den eigenen Konsum vorbereitet oder zur Ermöglichung des 
gleichzeitigen und gemeinsamen Konsums einer Person von mehr als 18 Jahren unentgeltlich abgibt, ist nicht strafbar. 

 
Einziger Sinn und Zweck einer nicht strafbaren Konsumvorbereitung ist, dass die Polizei kein Strafverfahren einleiten muss, resp. darf, solange nicht öffentlich konsumiert 
wird. Weitere Übersichten und Informationen finden Sie unter www.hanfmuseum.ch/politik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn es den 19b 

 nicht gäbe 
Praxis seit 1975 

Bundesrat 1973 

Petition 2020 
Parlament 1973 

Bundesgericht 2019  

St. Gallen 2019 

Nicht nett, jedoch 

klar und deutlich 

Unlogisch und unsinnig 

(Missachtung 

diverser Gesetze) 

Unlogisch und unsinnig 
Tolerant und umsetzbar 

(Einhaltung aller Gesetze) 

Es braucht eine  

öffentliche Diskussion 

Totalverbot des Konsums = Null-Toleranz Konsum wird in einem gewissen Rahmen toleriert 

Im Kompetenzbereich des Staatsanwalts = Strafverfahren Im Kompetenzbereich der Polizei = kein Strafverfahren 

Nicht strafbar bedeutet 

keine Busse, jedoch 

Gebühren von CHF 300.00 

Nicht strafbar bedeutet nicht strafbar 
Ev. keine Busse, 

keine Gebühren 

Offensichtliche Konsumenten (bei der Konsumvorbereitung 

beobachtet) werden sowieso verfolgt (gefilzt) 

Konsumenten sind 

nicht das primäre Ziel 

Bussen sind das oberste Ziel (sogenannte Generalprävention) 
Bussen nur wenn nötig 

(z.B. öffentlicher Konsum) 

Geringfügige Menge wird eingezogen 
Geringfügige Menge 

wird nicht eingezogen 

Einziehung ja oder nein 

(Bundesrichter stellen 

Einziehung in Frage) 

Anpassung der Bussen? 

Selbst mögliche Konsumenten (sehen aus wie Konsumenten)  

werden verfolgt (auf offener Strasse gefilzt) 

Offensichtliche Konsumenten 

werden verfolgt 

Mögliche Konsumenten sind 

nicht das Ziel Macht die totale Verfolgung 

noch Sinn, wenn der Konsum 

in einem gewissen Rahmen 

toleriert ist? 

Bussen nur wenn nötig 

http://www.hanfmuseum.ch/politik

